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bekannt12. Nach der Fritzlarer Quelle kommt jetzt Abt Heinrich von 
Reinhausen als cruce signatus hinzu, der also ein Kreuzzugsgelübde 
abgelegt hatte und sich 1200 in Nörten offenbar davon dispensieren 
lassen wollte.

Über die Organisation und Möglichkeiten der Befreiung vom 
Gelübde macht der Text genaue Angaben. Zum Fritzlarer Kustos 
Konrad heißt es: a domino papa Innocentio dispensationis officium su­
per cruce signatos per Maguntinam dyocesim cum adiunctis sibi collegis 
suscipiens ad redimendum vel ad commutandum aut differendum vota 
signatorum. Konrad war also mit wenigstens zwei weiteren Geistlichen 
von Innocenz III. beauftragt worden, in der Diözese Mainz über die 
Dispensierung von Kreuzzugsgelübden zu entscheiden, die abgekauft, 
umgewandelt oder aufgeschoben werden konnten. Hält man sich an 
den erwähnten Ort Nörten, dann ging man dabei so vor, dass die dele-
gierten Geistlichen die Archidiakonate besuchten und an den Archidi-
akonatssitzen tagten13.

Diese Nachrichten widersprechen der gängigen Forschungsmei-
nung. Man nimmt an, Innocenz habe erst in seinem Aufruf zum 
Fünften Kreuzzug im April 1213 die bisherige päpstliche Politik gegen-
über Kreuzzugsgelübden grundsätzlich geändert, indem er die Taug-
lichkeitsprüfung der Kreuzzugswilligen vor Ablegung des Gelübdes 
abschaffte und die Möglichkeit schuf, das Gelübde unter bestimmten 
Bedingungen und mit päpstlicher Erlaubnis umzuwandeln, abzukaufen 
oder aufzuschieben14. Stellt man die Entscheidungen des Papstes über 
Kreuzzugsgelübde für die Zeit vor 1213 zusammen, dann ergibt sich 
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